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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Liebe Eltern der Klassen …,


wir freuen wir uns, dass wir vom … mit Ihren Kindern ins Schullandheim fahren können.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen erste Informationen geben.

Unterkunft:		Name:		…
Adresse: 	…
Tel.:		…

Wir bitten Sie, während unseres Aufenthalts von persönlichen Besuchen und Telefonanrufen abzusehen. In dringenden Fällen werden Sie natürlich sofort verständigt. Für wirklich wichtige Mitteilungen sind wir unter folgender Nummer jederzeit erreichbar:

+49 …

Treffpunkt:
Abfahrt:			Datum, Uhrzeit, vor der Schule
Rückkehr:			Datum, Uhrzeit, an der Schule

Kosten:	

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (Vollpension), An- und Rückreise, Fahrten vor Ort, Führungen, Eintrittsgelder, Material etc. belaufen sich auf ca. 220 €. 

Taschengeld benötigen die Schülerinnen und Schüler nur für zusätzliche Getränke, Snacks oder Souvenirs. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher ca. 15 Euro mit.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 220 € spätestens bis … auf folgendes Konto:
Schulkonto Schule
IBAN …
BIC …
Betreff: Name, Klasse, Schullandheim

Kein Kind soll aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an der Schülerfahrt verzichten müssen. Sollten die entstehenden Kosten Ihre aktuellen finanziellen Möglichkeiten übersteigen, wenden Sie sich an die Klassenleitung, die Sie zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten gerne berät.
Empfängerinnen und Empfänger von bestimmten Leistungen (z. B. Bürgergeld, Wohngeld, Sozialhilfe usw.) können einen Antrag auf Kostenübernahme im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellen. Bei einem erfolgreichen Antrag können dadurch auch die Kosten für Exkursionen und mehrtägige Schülerfahrten übernommen werden. Weitere Informationen dazu erteilt Ihnen gerne _________________________ (Name der Lehrkraft). Inhalte von Elterngesprächen werden natürlich streng vertraulich behandelt.



Verpflegung:

Wir werden mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt. Vegetarier/-innen oder Kinder, die eine bestimmte Diät halten müssen bzw. bestimmte Nahrungsmittel nicht essen dürfen, sollten uns bis … eine Liste der zu vermeidenden Lebensmittel geben, damit wir die Heimküche informieren können. Zu den Mahlzeiten gibt es kostenlos Wasser und Tee. Ansonsten können Getränke (ohne Koffein) im Haus gekauft werden; sie sind im Preis nicht enthalten. Deshalb ist es sinnvoll, wenn Ihr Kind eine Trinkflasche für Leitungswasser mitnimmt.

Da die Verpflegung sehr reichhaltig ist, bitten wir Sie dringend, Ihren Kindern keine weiteren Nahrungsmittel mitzugeben, v. a. keine größeren Mengen an Süßigkeiten. Selbstverständlich sind koffeinhaltige Getränke (z. B. Energydrinks) nicht erlaubt.


Gepäck: Eine Packliste finden Sie anbei. 

Bitte zuhause lassen:
Wertgegenstände (z. B. teure Uhren, Schmuck etc.), größere Geldbeträge, gefährliche Gegenstände (z. B. Messer, Feuerzeug), teure, empfindliche Kleidung,
elektronische Geräte (z. B. Musikboxen, MP3-Player etc.), Handy und Smartphone!

Ihr Kind soll in diesen Tagen auch erfahren, wie vielfältig die Beschäftigungsmöglichkeiten im Umgang miteinander und in der freien Natur sind, d. h. frei von Unterhaltungsmedien kreativ tätig sein.


Sicherheit und Gesundheit:

Da wir während des Aufenthaltes viel im Freien (auch im Wald und auf Wiesen) unterwegs sein werden, sollen sich die Kinder am Abend gegenseitig auf Zecken absuchen. 

Sollte bei einem Kind ein Zeckenstich festgestellt werden, so gilt Folgendes: 
Bei der Entfernung einer Zecke handelt es sich um eine medizinische Hilfsmaßnahme, die von medizinischen Laien ausgeführt werden darf. Allerdings gehört die Entfernung einer Zecke sowie die Entscheidung, von wem und in welcher Form sie vorzunehmen ist, nicht zum originären Aufgabenbereich einer Schule, sondern fällt in die Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Daher setzt die Entfernung einer Zecke durch eine Lehrkraft voraus, dass das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt, dass bei ihrem Kind eine Zecke entfernt werden darf. Das Einverständnis der Erziehungsberechtigten ermächtigt die Schule zur Durchführung, begründet jedoch keine Verpflichtung der Lehrkraft hierzu. Jede Lehrkraft entscheidet unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls (z. B. Vorhandensein von geeignetem Werkzeug) in eigener Verantwortung, ob sie die Zecke selber entfernt.
Auch wenn die Zecke mit dem Einverständnis der Eltern durch die Lehrkraft entfernt worden ist, werden die Erziehungsberechtigten umgehend telefonisch informiert werden, damit diese ggf. weitere Maßnahmen einleiten und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können, wenn sie dies für angezeigt halten. Zusätzlich zur sofortigen telefonischen Benachrichtigung wird die Schule den Erziehungsberechtigen eine schriftliche Mitteilung über die Entfernung der Zecke zukommen lassen. Liegt keine Einwilligung der Erziehungsberechtigten vor oder entscheidet sich die Lehrkraft aus anderen Gründen, die Zecke nicht selbst zu entfernen, werden die Erziehungsberechtigten unverzüglich telefonisch über den Zeckenstich benachrichtigt und das weitere Vorgehen mit ihnen abgestimmt.

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen muss, auf bestimmte Reize allergische Reaktionen zeigt, in seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass darauf besondere Rücksicht genommen werden muss, oder sonstige medizinisch notwendige Maßnahmen zu ergreifen sind. 
Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten: Ist Ihr Kind nicht in der Lage, sich – gegebenenfalls nach Erinnerung durch eine Begleitperson – selbst mit Medikamenten etc. zu versorgen, so ist es erforderlich, dass Sie bitte bis zum (Datum einfügen) Kontakt mit uns aufnehmen, damit die weiteren Schritte geklärt werden können. Von Lehrkräften dürfen ausschließlich medizinische Hilfsmaßnahmen (z. B. Erinnern an die Einnahme von Medikamenten, Richten von Medikamenten, Messen des Blutzuckers, Einstellen eines Insulinpens) übernommen werden, nicht jedoch medizinische Maßnahmen (z. B. das Setzen von intramuskulären oder intravenösen Spritzen). Aber auch die Übernahme medizinischer Hilfsmaßnahmen gehört nicht zu den regulären Dienstpflichten von Lehrkräften, sondern setzt deren Bereitschaft zur Durchführung und schriftliche Erklärungen bzw. Vereinbarungen von Seiten der Lehrkräfte und Erziehungsberechtigten voraus, die ggf. zeitlichen Vorlauf benötigen. Die Teilnahme Ihres Kindes kann von Ihrer Bereitschaft abhängig gemacht werden, die medizinische Versorgung durch Sie anderweitig sicherzustellen (z. B. durch die Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

Ihr Kind ist auf der Schulfahrt im Rahmen der gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegen körperliche Schäden (nicht aber gegen Sachschäden!) versichert.
Ihr Sohn/Ihre Tochter ist auf der Fahrt von schulischer Seite aber nicht haftpflichtversichert. Wir empfehlen daher, den Haftpflichtversicherungsschutz für Ihr Kind zu prüfen und ggf. eine Haftpflichtversicherung für Ihr Kind abzuschließen.


Wir Lehrkräfte haben während dieser Woche die Verantwortung für Ihre Kinder. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler an unsere Anweisungen halten. Nur so kann der Aufenthalt gelingen. Bei groben Regelverstößen müssen Sie Ihr Kind zeitnah abholen. Eine anteilige Rückerstattung der Kosten kann dann nicht gewährt werden. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind zuhause eingehend. 


Der Schullandheimaufenthalt ist eine Erfahrung, die über den normalen Schulalltag hinausgeht und das gegenseitige Verständnis der Kinder untereinander sowie zwischen Lehrkräften und Schülern fördert. Wichtige Ziele sind auch die Verantwortung für die Gestaltung von Unternehmungen und das Erlebnis der Gemeinschaft.




Wir bitten Sie um Rückgabe der Anmeldung bis spätestens … bei der Klassenleitung und um Überweisung des Betrages.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei uns melden: über das Elternportal oder in unserer Sprechstunde. 

Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Woche mit Ihren Kindern!



Mit freundlichen Grüßen


Die Klassenleitung …



Anlagen: 	Anmeldung und Packliste

ANMELDUNG ZUM SCHULLANDHEIMAUFENTHALT
Bitte bis … bei der Klassenleitung oder der Co-Klassenleitung abgeben

Ich bin / wir haben die Informationen zur Kenntnis genommen. Mein/unser Kind, ____________________________________ (Name), Klasse:  ____,
O fährt mit ins Schullandheim	O fährt nicht mit.
Mein Kind ist …	O Vegetarier/-in 	O Veganer/-in		O darf kein Schweinefleisch essen
Mein Kind … 	O kann schwimmen	O kann nicht schwimmen
[bookmark: _Hlk188355437]Erreichbarkeit
In dringenden Fällen sind die Erziehungsberechtigten bzw. eine andere Ansprechperson wie folgt zuverlässig telefonisch erreichbar:
Name: ______________________________		Tel.: ___________________________
Name: ______________________________		Tel.: ___________________________
Medizinische Hinweise (gerne auch als Anhang):
Folgende Angaben sind nur für Notfälle gedacht und werden von den Lehrkräften streng vertraulich behandelt.
Bestehen Allergien? Wenn ja, welcher Art?						☐   ja	☐   nein
__________________________________________________________________________
Wenn ja, ist besondere Rücksichtnahme/die Einnahme bzw. ggf. die Verabreichung bestimmter (Notfall-)Medikamente erforderlich, welcher Art und wie (ärztlicher Notfallplan)?
__________________________________________________________________________

[bookmark: _Hlk207094381]Hat das Kind Vorerkrankungen oder sonstige gesundheitliche Probleme (außer Allergien)? Wenn ja, welche?	☐   ja	☐   nein
__________________________________________________________________________

Ist die Unterstützung des Kindes bei der Einnahme bestimmter Medikamente bzw. die Vornahme medizinischer Hilfsmaßnahmen durch eine Lehrkraft nötig?	☐   ja	☐   nein
Wenn ja, bitten wir Sie um zeitnahe Kontaktaufnahme mit den begleitenden Lehrkräften, um die erforderlichen Schritte abzuklären (vgl. Informationen oben).

Sollte bei Ihrem Kind ein Zeckenstich festgestellt werden, sind Sie mit der Entfernung der Zecke durch eine Lehrkraft einverstanden (vgl. Informationen oben)?                                 ☐   ja	  ☐   nein     

Erklärung der Erziehungsberechtigten
Ich/Wir habe(n) von den oben genannten Informationen Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden.
Bei Krankheit oder Unfall sind wir mit evtl. vorzunehmenden notwendigen Behandlungen einverstanden, die zur Wiederherstellung der Gesundheit unseres Kindes von ärztlicher Seite für erforderlich gehalten werden. (In diesem – äußerst unwahrscheinlichen! – Fall werden Sie umgehend telefonisch kontaktiert werden)
[bookmark: _Hlk45706434]Uns ist bekannt, dass unser Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Verhaltensregeln vom Schullandaufenthalt ausgeschlossen werden kann und dann abgeholt werden muss. Eine anteilige Rückerstattung der Kosten erfolgt nicht.
Erklärung des Kindes
Ich bin bereit, den Anweisungen der Lehrkräfte und Betreuungspersonen Folge zu leisten.
Ich verpflichte mich zu pünktlichem Erscheinen an vereinbarten Treffpunkten und zur interessierten Teilnahme an den geplanten Veranstaltungen sowie zur Erledigung mir übertragener Aufgaben.
___________________	___________________	_________________________
(Ort, Datum)				(Unterschrift des Kindes)		(Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r)
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